
•	 fehlt die Meldung, entfällt oder verzögert sich unter Um­
ständen die optimale Behandlung durch das berufsge­
nossenschaftliche Heilverfahren 

•	 Strafverfahren wegen fehlerhafter Hilfeleistung, bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit

•	 Schadenersatzansprüche der Verletzten gegenüber den 
Ersthelfern bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit

•	 Gefährdung der eigenen Gesundheit und körperlichen  
Unversehrtheit

Maßnahmen

•	 unverzüglich Erste Hilfe nach bestem Wissen und Gewissen 
leisten

•	 wenn erhebliche Eigengefährdung droht, Notruf absetzen 
oder veranlassen

•	 jede Erste-Hilfe-Maßnahme und jede Verletzung  
aufzeichnen: auf einem Meldeblock (erhältlich  
unter https://bghw-medienshop.portica.de/)  
oder in elektronischer Form

Ersthelferinnen und Ersthelfern drohen keine rechtlichen Kon­
sequenzen, wenn sie die Hilfe so gut wie möglich und ent­
sprechend ihrer Ausbildung geleistet haben. Nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit kann Schadenersatz gefordert oder 
ein Strafverfahren eingeleitet werden.

Nach Arbeitsunfällen müssen die Erste-Hilfe-Leistungen im 
Unternehmen dokumentiert werden. Bei einer anschließen­
den Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Kalendertagen oder 
beim Tod eines Beschäftigten ist darüber hinaus eine Unfall­
anzeige bei der Berufsgenossenschaft und der staatlichen  
Arbeitsschutzbehörde zu erstatten.

Mögliche Folgen fehlender Dokumentation und Meldung  
sowie mangelhafter Hilfe

•	 fehlt die Dokumentation, können unter Umständen die 
BG-Leistungen nicht in Anspruch genommen werden  
(fehlender Nachweis eines Arbeitsunfalles)

Erste Hilfe im Betrieb
Unternehmerpflichten und Rechtsfragen

Zugehörigkeits-Aushang der BGHW

https://bghw-medienshop.portica.de/
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•	 Aufzeichnungen über Erste-Hilfe-Maßnahmen fünf Jahre 
aufbewahren; dabei Datenschutz beachten (Einsichtnahme 
nur für Berechtigte, zum Beispiel um Arbeitsschutzmaßnah­
men einzuleiten)

•	 Unfälle mit einer anschließenden Arbeitsunfähigkeit von 
mehr als drei Kalendertagen oder mit Todesfolge innerhalb 
von drei Tagen an die BGHW und die staatliche Arbeits­
schutzbehörde melden. Die Meldung kann schriftlich per 
Fax oder elektronisch über bghw.de erfolgen 

•	 Beschäftigte in regelmäßigen Unterweisungen über die  
Melde- und Dokumentationspflichten informieren

•	 Beschäftigte über die Zugehörigkeit des Unternehmens zur 
Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) 
durch den offiziellen Aushang und durch die Versicherten­
karte der BGHW informieren (erhältlich auf bghw.de,  
Webcode: #Versichertenkarte)

•	 eigene Schadenersatzansprüche durch formloses Schreiben 
an den zuständigen Unfallversicherungsträger geltend  
machen (im Betrieb die BGHW; außerhalb des Betriebs  
die zuständige Unfallkasse)

•	 DGUV-Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention

•	 DGUV-Regel 100-001: Grundsätze der Prävention  
(Erläuterungen zur DGUV-Vorschrift 1)

•	 BGHW-Abreißblock A 79: Aufzeichnungen über  
Erste-Hilfe-Leistungen

•	 BGHW-Aushang A 1: Aushang über die Zugehörigkeit zur 
Berufsgenossenschaft (zuständige Regionaldirektion  
beachten; Informationen unter www.bghw.de  
»Ansprechpartner-Suche«)

•	 Unfallanzeige unter www.bghw.de »Unfall melden«

•	 DGUV-Information 204-021 : Dokumentation der  
Erste-Hilfe-Leistungen (Meldeblock)

•	 DGUV-Broschüre 10852: Rechtsfragen bei Erster-Hilfe-
Leistung durch Ersthelfer

Weitere Informationen

Muster »Aufzeichnungen über Erste-Hilfe-Leistungen« (Bestell-Nr. A 79)




